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Folter und Menschenrechtsverletzungen in der Türkei 

Am 7. Januar 1994 hat Stefan Waldberg eine Pressekonferenz durchge-
führt, um über seine Erfahrungen in türkischen Gefängnissen zu berich-
ten: 

„Im Militärgefängnis von Diyarbakir waren insgesamt 1200 Gefangene 
inhaftiert. Die 800 politischen Gefangenen waren auf 13 Großzellen ver-
teilt. Im folgenden rede ich von der Zelle 36, in der ich vier Monate 
inhaftiert war. Dort waren wir 80 bis 96 Gefangene. Die Zelle war ca. 
20 m lang, 8 m breit und 10 m hoch. Auf der rechten Seite war der soge-
nannte Käfig, in dem sich die auf vier Stockwerke verteilten Schlafzellen 
befanden. In jeder Schlafzelle, 2,50 m breit und 4 m lang, mußten drei 
Gefangene schlafen. Im März 1993 waren die Zellen total überfüllt, so 
daß einige im Treppenaufgang schlafen mußten. Auf der gegenüberlie-
genden Seite des Käfigs war eine genauso hohe Betonmauer. Nur ganz 
oben befanden sich kleine Fenster, durch die aber so gut wie kein Licht 
durchkam. Dieser Lichtmangel belastete zusätzlich den physischen und 
psychischen Gesundheitszustand. In der gesamten Zelle war es so kalt, 
daß an der zu trocknenden Wäsche nach wenigen Stunden Eiszapfen 
hingen. Wir mußten uns ständig in den dicksten Kleidern bewegen. 
Vorhandene Heizkörper wurden von der Gefängnisleitung nur für 
wenige Minuten eingeschaltet. Das war eine Schikane unter vielen. Die 
Versorgung mit Essen von der Großküche war völlig unzureichend, sehr 
arm an Mineralstoffen und Vitaminen. Wir waren darauf angewiesen, 
zusätzliche Lebensmittel von Familienangehörigen und Komitees zu 
bekommen. Die Versorgung mit Medikamenten war ebenfalls kata-
strophal. Es gab viele Kranke. Besonders in den heißen Sommermona-
ten, so berichteten die Gefangenen, erkranken deswegen und wegen 
mangelnder Hygiene viele Gefangene an Gelbfieber, Typhus und ande-
ren Darmerkrankungen. Einige Zellen wurden von den Gefangenen 
umfunktioniert in Toiletten, in eine Teeküche, in eine Lebensmittelvor-
ratskammer. Daneben wurden ein Archiv, Bibliothek und eine Redak-
tion eingerichtet. 

Die Gefangenen haben sich in Kommunen organisiert. In den Kommu

-

nen wurden unterschiedliche Aufgaben an verantwortliche Gruppen 
verteilt. Diese selbstbestimmten Gruppen waren erst nach Kämpfen in 
den 80er Jahren mit zahlreichen Toten und Verletzten gegen die 
Gefängnisleitung und den Behördenapparat durchgesetzt worden. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Auswärtigen Amtes vom 8. Februar 1994 
übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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Jedoch wurde immer wieder versucht, grundlegende Rechte zu 
beschneiden. 

Während eines unbefristeten Hungerstreiks gegen die Zurücknahme 
wesentlicher erkämpfter Rechte überfiel ein Militärkommando mit 
Schlagstöcken und Eisenstangen bewaffnet am 9. Februar 1993 die 
Gefangenen und verletzte insgesamt 262, 35 davon so schwer, daß sie 
mit Knochenbrüchen, Schädelrissen, inneren Verletzungen etc. ins 
Krankenhaus eingeliefert werden mußten. Auch ich mußte wegen Prel-
lungen, Blutergüssen, starker Unterkühlung und Gehirnerschütterung 
ärztlich behandelt werden. 

Unter den politischen Gefangenen in Diyarbakir waren alle Altersgrup-
pen von 15- bis 70jährigen sowie alle Gesellschaftsschichten wie Bau-
ern, Arbeiter, Kleinhändler, Ärzte, Lehrer, Schüler, Studenten etc. ver-
treten. Ein Großteil der Gefangenen war willkürlich verhaftet worden. 
Ein Beispiel dafür ist, daß mir ein ca. 65jähriger Mitgefangener berich-
tete, daß er sich in seinem Dorf abends bei einer befreundeten Familie 
aufgehalten hatte. Während des Abendessens durchsuchte das Militär 
das Dorf. Weil er nicht zu Hause war, war er verdächtigt worden, PKK

-

Propaganda zu machen. Alle Gefangenen, die ich in Diyrbakir antraf 
und mit denen ich sprechen konnte, waren systematisch gefoltert wor-
den, u. a. in Militär- und Polizeischulen sowie in Militärkrankenhäusern. 
Einige Gefangene, die neu eingeliefert wurden, konnten nicht mehr 
laufen, kamen in Rollstühlen, auf Krücken, einige waren von der Folter 
wahnsinnig geworden, einige hatten taube Hände und Beine von den 
Elektroschocks. Dazu drei kurze Beispiele: Der politische Gefangene 
Talat Aycicek aus Diyarbakir wurde am 7. September 1992 aufgrund des 
Verdachts, ein Helfer und Sympathisant der PKK zu sein, verhaftet und 
in die Polizeischule von Diyarbakir, ca. 6Q0 m vom E-Typ Militärgefäng-
nis entfernt, gebracht. Dort wurde bei den Verhören neben den üblichen 
Foltermethoden wie Elektroschocks, Palästinahaken, das Schlagen mit 
Gummiknüppeln auf den Körper und die Geschlechtsteile, mit einem 
schweren Eisenhammer auf seinen Kopf eingeschlagen. Er berichtete 
mir, daß er dem Tode nahe war. Er hatte eine riesige ca. 8 cm im Durch-
messer große und sehr tiefe Wunde, die notdürftig genäht worden war. 
Einem anderen Gefangenen, der neu kam, fehlte ein Auge. Dieses war 
ihm bei der Folter mit einem Gewehrkolben ausgeschlagen worden. 
Anderen Gefangenen, die aktiv im Widerstand waren, hohe Positionen 
in der PKK hatten, waren während und nach den Folterungen in vielen 
Fällen starker Alkohol, sehr starke Medikamente wie Psychopharmaka 
und auch Drogen wie Heroin, Morphium unter Zwang verabreicht wor-
den, damit diese Aussagen, Geständnisse ablegen oder auch, um sie für 
immer zu brechen. " 
(Presseerklärung von Stefan Waldberg vom 7. Januar 1994) 

Dieser Ausschnitt aus der Presseerklärung von Stefan Waldberg wird 
durch eine Vielzahl von Berichten von amnesty international und ande-
ren Menschenrechtsorganisationen durch eigene Recherchen ergänzt 
und untermauert. 

1. Ist der Bundesregierung diese Presseerklärung oder sind ihr ähnliche 
Berichte aus türkischen Gefängnissen bekannt? 

Wenn ja, wie verhält sich die Bundesregierung gegenüber der türki-
schen Regierung? 

Was beabsichtigt die Bundesregierung nach Kenntnis des Berichts 
von Stefan Waldberg konkret zu unternehmen? 

Der Bundesregierung sind derartige Berichte bekannt. 

Folter und Mißhandlungen stellen Menschenrechtsverletzungen 
dar. Die Bundesregierung hat sich für den Schutz der Menschen-
rechte immer wieder hochrangig gegenüber der türkischen 
Regierung eingesetzt und ihre Erwartung deutlich zum Ausdruck 
gebracht, daß bestehende Mißstände beseitigt werden. Auch in 
Einzelfällen hat die Bundesregierung gegenüber den türkischen 
Behörden demarchiert und Aufklärung und vollen Menschen-
rechtsschutz für Betroffene verlangt. Zuletzt wurde die Men-
schenrechtssituation in der Türkei anläßlich der trilateralen 
Außenministerkonsultationen zwischen Großbritannien, Deutsch-
land und der Türkei am 20. Januar 1994 in Ankara konkret von 
deutscher Seite angesprochen und die türkische Regierung aufge-
fordert, die notwendigen Reformen, vor allem die Justizreformen 
und die Reformen des Polizeirechts, energisch durchzuführen, 
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damit der volle Schutz der Menschenrechte in Zukunft garantiert 

ist. 

Die Bundesregierung legt ihren Menschenrechtsinitiativen 
gegenüber der Türkei verschiedene Quellen zugrunde, die sie 
gegeneinander abwägt. Zu diesen Quellen gehört auch der in der 
Frage erwähnte Bericht. 

2. Ist die Bundesregierung bereit, sich bundesweit für einen Ab-
schiebestopp von verfolgten Türken und Türkinnen sowie Kurden 
und Kurdinnen einzusetzen? 

Wenn ja, mit welchen Initiativen? 

Wenn nein, warum nicht? 

Eine Entscheidung über eine Abschiebung ergeht unter st rikter 
Beachtung der hierzu geltenden Vorschriften des Ausländergeset-
zes. § 51 AuslG enthält das Verbot der Abschiebung politisch Ver-
folgter. Die Entscheidung darüber, ob politische Verfolgung vor-
liegt, obliegt dem zuständigen Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge und den (Verwaltungs-)Gerichten. Sie 
prüfen das Vorliegen der Voraussetzungen in jedem Einzelfall. 




